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Hinweis Belehrung nach §43 des IfSG 
 
Du hast eine Praktikumsbestätigung des Unternehmens bekommen und sollst eine Belehrung nach 
§43 des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) beibringen. Manchmal steht in den schriftlichen Formularen 
auch „Gesundheitszeugnis“. In diesen Fällen musst du beim Unternehmen nachfragen, was sie genau 
haben möchten. 
 
Eine Belehrung nach §43 des IfSG ist immer notwendig, wenn du Lebensmittel herstellst, sie 
verarbeitest oder in verkehr bringst (Verkauf oder Abgabe). Ein Gesundheitszeugnis beinhaltet nur 
die körperliche Untersuchung durch deinen Hausarzt. 
 
Eine solche Belehrung (§43 IfSG) führt das Bezirksamt Eimsbüttel regelmäßig durch und du musst dir 
einfach online einen Termin sichern. ➔ https://www.hamburg.de/service/info/dezernat-soziales-jugend-und-

gesundheit-fachamt-gesundheit-geschaftsstelle-und-belehrungen-nach-dem-infektionsschutzgesetz-belehrungen-nach-
dem-infektionsschutzgesetz/11274495/  
 
Wenn du noch keine 16 Jahre alt bist, musst du zu diesem Termin ein Elternteil oder eine andere 
bevollmächtigte, volljährige Person mitbringen. 
Wenn du schon 16, aber noch keine 18 Jahre alt bist, musst du zum Termin der Belehrung eine 
schriftliche Erklärung deiner sorgeberechtigten Person (Eltern) mitbringen. Formulare dazu findest du 
auf der folgenden Seite. ➔ 
https://www.hamburg.de/politik-und-verwaltung/bezirke/bezirksamt-
eimsbuettel/themen/gesundheit/gesundheitszeugnisse-36938 
 
Normalerweise musst du für die Belehrung nach §43 des IfSG eine Gebühr von 30 EUR zahlen. Diese 
Gebühr entfällt für SchülerInnen, wenn eine Praktikumsbestätigung des Unternehmens vorgelegt 
wird, aus der die Notwendigkeit der Belehrung nach §43 des IfSG deutlich wird. Zusätzlich ist das 
Vorlegen eines SchülerInnen-Ausweises sinnvoll. 
 
Denke bitte daran, dass die Belehrung nach §43 des IfSG zu Beginn des Praktikums nicht älter als drei 
Monate sein darf. 
  
Solltet ihr eine Gruppe von SchülerInnen sein, die diese Belehrung benötigen, kann man einen 
gemeinsamen Termin beim Bezirksamt Eimsbüttel per Mail vereinbaren. ➔ 
belehrungen@eimsbuettel.hamburg.de 
 
Weitere Hinweise zu der Belehrung findest du auf der folgenden Seite. ➔ 
https://www.hamburg.de/service/info/11274495/ 
 
Wir wünschen dir viel Freude und Erkenntnisse bei deinem Praktikum! 
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